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Bauprojekt Nr. 

Vers. Nr. 

Bauherrschaft 

Tel. 

Vertreter 

Tel. 

Bauvorhaben (Art, Objekt) 

Belastungswerte (BW) pro Gebäude 

Sanitär für Erstellung der Hausanschlussleitung 

Folgende Unterlagen sind einzureichen: 
- Formular Wasseranschlussgesuch ausgefüllt (1-fach)
- Katasterplan mit eingetragenem Bauprojekt (3-fach)
- Grundrissplan Untergeschoss 1:100 (3-fach)

Im Plan Untergeschoss muss der gewünschte Standort der Wasseruhr eingetragen werden. Zu-
dem kann in den Plänen die gewünschte Lage der Hausanschlussleitung eingetragen werden. 

Vom Auszug aus dem Reglement der Wasserverordnung Wila (Abdruck auf Seite 2) haben 
wir Kenntnis genommen. 

, den 

Bauherrschaft Vertreter 



Auszug aus dem Reglement der Wasserversorgung Wila vom 9. Dezember 2002 
 
 Art. 15 
Definition Die Hausanschlussleitung verbindet die Versorgungsleitung mit der Hausinstallation. In Ausnahmefällen 

kann der Anschluss auch an eine Hauptleitung erfolgen. 
  

 Art. 16 
Erstellung Die Leitungsführung und die Art der Hausanschlussleitung werden durch die Wasserversorgung bestimmt. 
  

 Art. 17 
Ausführung Die Hausanschlussleitung (Versorgungsleitung bis und mit Wasserzähler) muss von einem, von der 

Wasserversorgung Wila dazu berechtigten, Installateur erstellt werden. (Eine Liste der berechtigten 
Installateure kann bei der Gemeindeverwaltung Wila bezogen werden) 
Die neue erstellte Leitung muss bei offenem Graben durch ein von der Wasserversorgung bestimmtes 
Ingenieurbüro eingemessen und kontrolliert werden (Der Name des betreffenden Ingenieurbüros ist bei der 
Gemeindeverwaltung Wila erhältlich). 

  

 Art. 18 
Technische Be-
dingungen 

Der Anschluss einer Liegenschaft erfolgt in der Regel nur durch eine einzige Hausanschlussleitung. Wo 
dies zweckmässig ist, kann das Werk für mehrere Häuser eine gemeinsame Hausanschlussleitung anord-
nen. Für Überbauungen grösserer Ausdehnungen können in besonderen Fällen weitere Anschlussleitungen 
zugestanden werden. 
In jeder Hausanschlussleitung ist ein Absperrorgan einzubauen, das möglichst nahe an der Versorgungs-
leitung und - wenn möglich - im öffentlichen Grund zu plazieren ist. 

  

 Art. 19 
Erwerb Durchlei-
tungsrechte 

Der Erwerb allenfalls notwendiger Durchleitungsrechte auf Grundstücken Dritter ist Sache des Anschlies-
senden. Das Durchleitungsrecht kann auf Kosten des Berechtigten ins Grundbuch eingetragen werden. 

  

 Art. 20 
Eigentumsverhält-
nisse der Hausan-
schlussleitung 

Die Hausanschlussleitung inkl. T- Stück und Absperrorgan stehen im Eigentum des Hauseigentümers. 

  

 Art. 21 
Unterhalt Der Hauseigentümer ist verpflichtet, seine Anlageteile zu unterhalten und Schäden an seinen Anlageteilen 

(Hausanschlussleitung, Absperrorgan, T- Stück) der Wasserversorgung sofort zu melden. 
Die Hausanschlussleitung inkl. T-Stück und Absperrorgan können auf Kosten des Hauseigentümers durch 
die Wasserversorgung unterhalten und notfalls zu Lasten des Hauseigentümers erneuert. 

  

 Art. 22 
Stillegung Unbenutzte Hausanschlussleitungen werden von der Wasserversorgung zu Lasten des Bezügers vom 

Verteilnetz abgetrennt, sofern nicht eine Wiederverwendung innert 12 Monaten zugesichert wird. 
  

 Art. 23  
Erstellung Der Wasserbezüger hat die Hausinstallationen auf eigene Kosten durch einen Fachmann nach den Richtli-

nien des SVGW zu erstellen und zu unterhalten. 
  

 Art.24 
Abnahme Die Wasserversorgung übernimmt keine Gewähr für die von Installateur ausgeführten Arbeiten oder für die 

installierten Apparate. 
  

 Art. 25 
Kontrolle Den Organen der Wasserversorgung ist zur Kontrolle der Hausinstallationen sowie zur Ablesung der 

Zählerstände ungehindert Zutritt zu ermöglichen. Bei vorschriftswidrig ausgeführten oder schlecht unter-
haltenen Hausinstallationen hat der Wasserbezüger auf schriftliche Aufforderung der Wasserversorgung die 
Mängel innert der festgelegten Frist beheben zu lassen. Unterlässt er dies, so kann die Wasserversorgung 
die Mängel auf seine Kosten beheben lassen. 

  

 Art. 26 
Technische Vor-
schriften 

Zur Erstellung, Veränderung, Erneuerung und zum Betrieb der Verbrauchsanlagen sind die Leitsätze für die 
Erstellung von Was-serinstallationen des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches verbindlich. 

  

 Art. 27 
Unterhalt Der Bezüger hat für ein dauerndes und einwandfreies Funktionieren seiner Anlagen zu sorgen. 
  

 Art. 28 
Wasserbehand-
lungsanlagen 

Es dürfen nur Wasserbehandlungsanlagen installiert werden, welche vom Bundesamt für Gesundheitswe-
sen genehmigt und vom kantonalen Labor bewilligt wurden. Durch den Einbau eines Rückflussverhinderers 
unmittelbar vor der Anlage, ist ein Rückfliessen des Wassers in das öffentliche Netz zu verhindern. 

  

 Art. 29 
Frostgefahr Frostgefahr Bei anhaltender Kälte sind Leitungen und Apparate, die dem Frost ausgesetzt sind, abzustellen 

und zu entleeren. Alle Schäden gehen zu Lasten des Bezügers. 
  

 Art. 54 
Kostentragung 
Hausananschluss-
leitung  

Die Kosten der Hausanschlussleitung mit Absperrorgan und Anschluss an das Verteilnetz (inkl. T-Stück) 
sind vom Grundeigentümer zu tragen. 

  

 Art. 56 
Anschlussgebüh-
ren 

Für den Anschluss an die Wasserversorgung und die Mitbenützung der bestehenden Wasserversorgungs-
anlagen wird eine einmalige Anschlussgebühr erhoben. 
Bei An-, Um- und Erweiterungsbauten an Gebäuden, die eine Erhöhung der Gebäudeversicherungssumme 
bewirken, ist eine Nachzahlung der Anschlussgebühr zu leisten (Auch wenn die Baute keinen direkten 
Einfluss auf den Wasserverbrauch hat). 
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